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und ihn dem Handels- und Entwicklungsrat sowie der General
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung vorzu
legen. 

96. Plenarsitzung 
20. Dezember 1995 

50/98. Neunte lagung der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Veremt.n Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1995 (XIX) vom 
30. Dezember 1964 in der geänderten Fassung" über die 
Einrichtung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen als Organ der Generalversammlung, 

unter Bekräftigung ihrer Resolution 47/183 vom 22. De
zember 1992, in der sie unter anderem die Bedeutung der 
Verpflichtung von Cartagena' betont hat, die von der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer 
vom 8. bis 25. Februar 1992 in Cartagena de Indias (Kolum
bien) abgehaltenen achten Tagung verabschiedet wurde, 

mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung darüber, daß sich der 
Handels- und Entwicklungsrat während des zweiten Teils 
seiner einundvierzigsten Tagung rasch und einmütig auf die 
entwicklungsorientierte vorläufige Tagesordnung für die 
neunte Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen" geeinigt hat, wonach die Konferenz unter 
dem übergreifenden Motto "Förderung des Wachstums und der 
bestandfähigen Entwicklung in einer von Globalisierung und 
Liberalisierung gekennzeichneten Weltwirtschaft" die folgen
den Themen behandeln wird: 

a) Entwicklungspolitik und -strategien in einer zuneh
mend verflochtenen Weltwirtschaft in den neunziger Jahren 
und darüber hinaus: 

i) Bestandsaufnahme der Entwicklungsproblematik im 
gegenwärtigen Kontext; 

ii) Politiken und Strategien für die Zukunft; 

b) Förderung des Welthandels als Instrument für Ent
wicklung in der Zeit nach der Uruguay-Runde; 

c) Förderung der Entwicklung und der Wettbewerbs
fähigkeit von Unternehmen in den Entwicklungsländern und 
den Umbruchländern; 

d) Künftige Tätigkeiten der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen gemäß ihrem Mandat: 
institutionelle Implikationen, 

in Anbetracht dessen, daß die neunte Tagung der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 1996 
innerhalb der Vereinten Nationen eines der wichtigsten 
zwischenstaatlichen Ereignisse auf dem Gebiet der Wirtschaft 
und Entwicklung darstellt, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung des Handels- und 
Entwicklungsrats, daß die neunte Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen vom 27. April 

bis 11. Mai 1996 in Midrand (Provinz Gauteng, Südafrika) 
abgehalten werden soll und daß ihr am 26. April 1996 ein 
eintägiges Treffen hochrangiger Beamter vorangehen soll, 

1. begrüßt mit Genugtuung das großzügige Angebot der 
südafrikanischen Regierung, Gastgeber der neunten Tagung 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen zu sein; 

2. beschließt, die neunte Thgung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen vom 27. April 
bis 11. Mai 1996 in Midrand (Provinz Gauteng, Südafrika) 
anzuberaumen und zuvor am selben Ort am 26. April 1996 ein 
eintägiges Treffen hochrangiger Beamter abzuhalten; 

3. betont die entscheidende Bedeutung der neunten 
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen für die Prüfung der Themen auf ihrer vorläufi
gen Tagesordnung" und erklärt erneut, daß es notwendig ist, 
auf dieser Tagung zu konstruktiven und handlungsorientierten 
Ergebnissen zu gelangen; 

4. fordert alle Regierungen auf, ihre umfassende Be
teiligung an der neunten Tagung der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen auf möglichst hoher 
politischer Ebene sicherzustellen; 

5. bittet den Generalsekretär, einen Fonds einzurichten, 
zu dem freiwillige Beiträge geleistet werden können mit dem 
Ziel, die Teilnalune von Vertretern der am wenigsten entwik
kelten Länder an der neunten Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen ermöglichen 
zu helfen; 

6. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, geeignete 
Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, daß auf nationa
ler, regionaler und interregionaier Ebene sowie im Ralunen des 
ständigen Mechanismus der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen angemessene Vorbereitun
gen getroffen werden, um positive und handlungsorientierte 
Ergebnisse zu erleichtern. 

96. Plenarsitzung 
20. Dezember 1995 

50/99. Kommission für Wohn- und Siedluugswesen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De
zember 1977, mit der sie die Kommission för Wohn- und 
Siedlungswesen mit ihrem Sekretariat, dem Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat), 
eingerichtet hat, die innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen als institutioneller Angelpunkt der Tätigkeiten im 
Bereich des Wohn- und Siedlungswesens fungieren soll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/181 vom 
20. Dezember 1988, in der sie die Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen Organ der 
Vereinten Nationen bestimmt hat, das für die Koordinierung, 




